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0. Vorbemerk ungen

D er Bebauungsplan "O rtseingang B 2 ■ K anal" w urde durch die S tadtverordne­
tenversammlung am 17 .11.19 9 4 als S atzung beschlossen. M it S chreiben vom
2 8 .02 .19 9 5 w urde beim Landesamt für Bauen, Bautechnik und Wohnen der 
A ntrag auf Genehmigung des Bebauungsplanes gestellt, der aufgrund von 
Hinw eisen zu Fehlern im Verfahrensablauf im Juni 19 9 5 zurückgezogen w urde. 
Zur S icherung des geplanten Baubeginns w urde durch die S tadt auf Grundlage 
des § 12 5 BauGB der A ntrag zur Herstellung der Erschließungsanlagen für das 
Baugebiet gestellt, dem durch die Genehmigungsbehörde mit S chreiben vom
2 0.06.19 9 5 zugestimmt w urde.

M it der Herstellung der Erschließungsanlagen w ar es möglich, Bauvorhaben auf 
Grundlage des § 3 3 (1) BauGB zu realisieren.

Änderungen, die sich aus der Projektierung und Umsetzung der Erschließungs­
anlagen ergeben haben sow ie Forderungen privater Bauherren zur Änderung 
der festgesetzten N utzungsart von Baufeldern erfordern die Änderung des 
vorhandenen S atzungsbeschlusses vom 17 .11.19 9 4. Um mit der begründeten 
Änderung auch die Genehmigungsfähigkeit des B-Planes zu erlangen, ist die 
A ufhebung des S atzungsbeschlusses und die Wiederholung des laut BauGB 
vorgegebenen Verfahrens ab der A uslegung der überarbeiteten Entw urfsfas­
sung unumgänglich.

1. V eranlassung und E rforderlichk eit

In dem am 2 8 .01.19 9 3 von den A bgeordneten der S tadt S chw edt/O der gebillig­
ten S tadtentw icklungsprogramm w ird auf eine A ktivierung der gesamten K anal­
uferzone der S tadt orientiert.

Ziel ist es, die stadtfunktionell bedeutsamen Flächen zw ischen der Berliner 
A llee und dem K anal von der Fischerstraße bis zum O rtseingang funktionell 
aufzuw erten und die zukünftige Entw icklung dieser Flächen planungsrechtlich 
zu sichern.

M it der A ufstellung der Bebauungspläne 
. "O rtseingang B 2 "
. "A ltes S ägew erksgelände"
. "A m Holzhafen"
. "Berliner A llee"

sollen neben den Gew erbe- und gew erblichen M ischnutzungen im O rtseingangs- 
bereich auch insbesondere Flächen für die individuelle Wohnbebauung entlang 
der Uferzone gew onnen w erden.

2 . Übergeordnete Planungen

D ie S tadt S chw edt/O der w ird im Teilabschnitt "LEP 1 - Zentralräumliche Gliede­
rung" zum Landesentw icklungsplan als M ittelzentrum ausgew iesen. S ie w ird als 
"regionales Entw icklungsZentrum des äußeren Entw icklungsraumes" eingeordnet. 
Für die S tadt S chw edt/O der liegt derzeit der Vorentw urf des Flächennutzungs­
planes von* der in seinen Planinhalten für diesen Bereich mit den Festset­
zungen des Bebauungsplanes übereinstimmt.

M it S chreiben vom 2 1.07 .19 9 3 und vom 2 0.04.19 9 4 bestätigte das M inisterium 
für Umw elt, N aturschutz und Raumordnung im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange die A npassung der Planung an die Ziele der Raum­
ordnung und Landesplanung.
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3. D as Planungsgebiet (Bestand)

3.1 R ä umlicher G eltungsbereich und A usgangssituation zu Planungsbeginn 

* Räumlicher Geltungsbereichf

s
D as Planungsgebiet w ird südöstlich durch die Hohensaaten-Friedriehsthaler-Was- 
serstraße begrenzt. N ordöstlich bildet die S chöpfw erksstraße die Plangebiets­
grenze. S ie verläuft dann nördlich des Plangebietes mit der B 2 . Zw ischen dem 
S chw arzen Weg und der A usfahrt der A ral-Tankstelle w erden die Flächen um 
die Tankstelle im A bstand von ca. 115 m von der B 2 in das Bearbeitungsge­
biet einbezogen. S üdw estlich verläuft die Plangebietsgrenze zw ischen der B 2 
und der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße auf der Flurstücksgrenze 
des Flurstückes 12 7 der Flur 2 . In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
w erden die folgenden Flurstücke einbezogen:

I

Flur 2
12 1/3 ;
12 1/6;

121/11 
122/2 (teilweise); 
124/2 ("

Flurstück 12 1/4; Flurstück 12 1/5; 
12 1/8 ;
12 1/12 (teilw eise)

Flurstück 12 4/1;

Flurstück
tt 12 1/9 ;

tt t»

t
!! ); 12 5 \

12 6

Flur 68
15 (teilw eise);

Flurstück 
19 (teilw eise);

Flurstück

Flurstück Flurstück 16 
18 (teilw eise)

Flurstück 57;
17;

58 ; 59 60;
. tt 63;61; 62

it
65 66;64;

69 ;6867;

* A usgangssituation zu Planungsbeginn

Zu Planbeginn 19 9 2 stellte sich das Plangebiet w ie folgt dar. D ie Flächen 
zw ischen der S chöpfw erkstraße, der B 2 und der Hohensaaten-Friedrichsthaler- 
Wasserstraße w aren landwirtschaftlich teils als Intensivacker, teils als A cker- 
brache genutzt. A ndere N utzungen w aren nur geringfügig mit dem heutigen 
Betriebshof des Wasser- und Boden Verbandes an der S chöpfw erkstraße, dem 
bereits stillgelegten Trafogebäude an der S tadtzufahrt und mit der gerade erst 
entstandenen Tankstelle und dem A utohaus an der B 2 vorhanden. Für die 
verkehrstechnische Erschließung w aren mit der B 2 gute Voraussetzungen 
gegeben, stadttechnisch w ar das Plangebiet unerschlossen.

D as Plangebiet liegt in der die Landgraben- und O derniederung verbindenden 
flachen Landschaft, die durch die Trasse der B 2 zerschnitten w ird. Von der 
B 2 bot sich östlich ein w eiter Blick über die Polderlandschaft, dem heutigen 
N ationalpark "Untere O der".

/

Laut A ussage des Landesamtes für Geow issenschaften und Rohstoffe Branden­
burg vom Juli 19 9 3 dominieren im Planbereich 2 -5m mächtige Talsande über 
Geschiebemergel. Wo die S ande nicht von Torf bzw . anmoorigen Bildungen 
durchsetzt bzw . überlagert sind, stellen sie hinsichtlich Tragfähigkeit und 
S atzungsverhalten günstigen Baugrund dar. D as Plangebiet befindet sich in 
keiner Trinkw asserschutzzone. D ie Grundw asseroberfläche ist nach der Hydroi- 
sohypsenkarte (M . 1 : 50 000) zw ischen 1,00 und 2 ,00 m Tiefe zu erw arten. 
D as Grundw asser fließt in südöstlicher Richtung.

!.
s
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Laut A ussage des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Früh­
geschichte befinden sich im Planungsgebiet Fundstellen von Bodendenkmalen, 
deren Fundorte unbestimmt sind. D a das Planungsgebiet sich unmittelbar an 
der B 2 befindet, ist mit Lärmbelästigungen durch hohes Verkehrsaufkommen 
zu rechnen.
D ie Bestandsaufnahme zum Grünordnungsplan ergab, daß nach § 3 2 geschützte 
Biotope und Lebensräume geschützter Tiere im Planungsgebiet nicht vorhanden 

w aren.

3.2 G egenwä rtige Situation des Plangebietes (Jan 1997)

D as Plangebiet w urde nach Zustimmung des LBBW zur Herstellung der Erschlie­
ßungsanlagen auf Grundlage des § 12 5 BauGB vom 2 0.06.9 5 verkehrstechnisch 
und stadttechnisch erschlossen. N ach Realisierung der Erschließung w urden 
auf Grundlage des mit S atzungsbeschluß vom 17 .11.19 9 4 erreichten Bearbei­
tungsstandes des Bebauungsplanes Vorhaben nach § 3 3 (2 ) BauGB genehmigt, 
so daß sich das Plangebiet gegenwärtig w ie folgt darstellt.

3 .2 .1 Erschließung

* Verkehrserschließung *

D as Plangebiet ist über die B 2 bzw . die Berliner A llee an das 
städtische Verkehrsnetz angebunden. Für die gew erblich genutzten 
Flächen erfolgt die Erschließung über den neuen K notenpunkt auf der 
B 2 im südw estlichen Teil des Plangebietes. Gegenw ärtig ist dieser 
K notenpunkt in A bstimmung mit dem Landesstraßenbauamt Templin 
als Provisorium realisiert und w ird entsprechend den M öglichkeiten 
in Verantw ortung des S traßenbauamtes ausgebaut. D ie südöstlich 
der B 2 gelegenen M isch- und Wohngebietsflächen sind 
über den auf der B 2 gelegenen K notenpunkt und zusätzlich von der 
Berliner A llee über die Einfahrt S chöpfw erkstraße erschlossen. D ie 
S traßen im Plangebiet übernehmen Erschließungsfunktionen.
D ie S traßen A m D eich und A m Wiesengrund w urden entsprechend der 
zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes als M ischverkehrs­
flächen realisiert.

* S tadttechnik

D ie stadttechnische Erschließung w urde w ie die Verkehrserschließung 
mit Zustimmung des Landesamtes für Bauen, Bautechnik und Wohnen 
realisiert.

* Trinkw asser

D ie Trinkw asserversorgung des Plangebietes erfolgt über die zentrale 
Trinkw asserleitung des ZOWA S chw edt/O der. D er A nschlußpunkt be­
findet sich in der Berliner A llee.

* A bw asser

D as A bw asser des Plangebietes w ird im Bereich des K linikums Ucker­
mark in das vorhandene S chmutzwassersystem der S tadt eingeleitet. 
Es w ird dem örtlichen K lärw erk zugeführt. Im Plangebiet w urde zur 
A bleitung des S chmutzw assers ein Pumpw erk errichtet.

ä
;
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* Regenw asser

Für die Regenentw ässerung w urde auf Grundlage der Festsetzung des 
zukünftigen Bebauungsplanes auf der öffentlichen Grünfläche ein 
Regenw asserrückhaltebecken mit Überlaufmöglichkeit zum K anal 
angelegt. Hier w ird das N iederschlagsw asser der Verkehrsflächen 
sow ie der Gew erbe- und M ischgebietsflächen, das nicht auf den 
Grundstücken versickert w ird, eingeleitet. D as N iederschlagsw asser 
der Wohngebiete ist auf den Grundstücken zu versickern.

* Elektro

t
i
?

Für die Elektroversorgung des Gebietes w urde im Plangebiet ein neuer 
Trafo errichtet. D ie Elektroversorgung erfolgt durch Ringschluß über 
A nschlußpunkte in der Berliner A llee und an der vorhandenen Tank­
stelle .

* Wärmeversorgung

D a eine zentrale Wärmeversorgung sich für das Plangebiet am S tadt­
rand zu aufwendig erw ies, w urde das Plangebiet an die Erdgasver- 
sorgung angeschlossen. D er A nschlußpunkt an das vorhandene 
Leistungssystem befindet sich nördlich des K linikums in der A u­
guststraße.

* Telekom

D as Plangebiet ist an das Telefonnetz der Telekom angesehlossen. D er 
A nschlußpunkt befindet sich in der Berliner A llee.

* M üllentsorgung

D ie A bfallentsorgung w ird auf Grundlage der S atzung über die A bfal­
lentsorgung der S tadt S chw edt/O der durchgeführt.

3 .2 .2 Bebauung

A lle gegenw ärtig im Plangebiet realisierten Vorhaben w urden nach erfolgter 
Erschließung auf der Grundlage § 3 3 (1) BauGB bei Einhaltung der Festset­
zungen der durch die S tadtverordnetenversammlung am 17 .11.19 9 4 beschlos­
senen S atzung des Bebauungsplanes realisiert.
S o entstand nordöstlich der B 2 neben der bereits zu Planungsbeginn vorhan­
denen Tankstelle und dem A utohaus eine Reifenservice-S tation.
S üdöstlich der B 2 w urden an der A ckerstraße ein Fachhandw erkerzentrum und 
ein M öbelhaus errichtet.
Weitgehend bebaut zeigen sich auch die Wohnbauflächen mit A usnahme des an 
der S chöpfw erkstraße gelegenen Grundstückes, das w eiterhin im Rahmen des 
Bestandsschutzes vom Wasser- und Bodenverband als Betriebsgelände genutzt 
w ird.
A uf der in der M itte des Plangebietes großzügig angelegten öffentlichen Freiflä­
che ist das Regenw asserrückhaltebecken, das das Regenw asser des Plangebie­
tes auf nimmt, entstanden. Zur Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße ist 
entsprechend der Forderung des Wasser- und S chiffahrtsamtes Ebersw alde ein 
50 m breiter Uferstreifen als Vorbehaltsfläche für den Wasserstraßenausbau von 
jeglicher Bebauüng freigehalten.

!
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4. Planinhalte

4.1 A llgemeines

Im Verlauf der Planung hat sich der Planungsinhalt w iederholt geändert. 
Während der Entw urfsüberarbeitung in A usw ertung der vom 2 1.03 . bis 
2 2 .04.19 9 4 durchgeführten 2 . öffentlichen A uslegung und Beteiligung der Trä­
ger öffentlicher Belange kam es vor dem S atzungsbeschluß am 17 .11.9 4 zu 
folgenden Änderungen des Entw urfes:

- geringfügige Änderungen des Geltungsbereiches
- Änderung in der A usw eisung von Bauflächen
- Änderungen in A rt und M aß der baulichen N utzung

M it dem Hinw eis der Genehmigungsbehörde (LBBW) 
liehen A uslegung auf Grundlage des im N ovember 19 9 4 erreichten Bearbeitungs­
standes zu w iederholen, w urde der A ntrag auf Genehmigung des B-Planes am 
13 .06.9 5 durch die S tadt zurückgezogen.

Im Verlauf der Realisierung und Umsetzung des B-Planes auf Grundlage des 
§ 12 5 BauGB und § 3 3 A bs. 2 BauGB ergaben sich erneut Forderungen zu 
Änderungen, die nur über eine Entw urfsänderung zulässig sind.

4.2  N utzungsstruktur des Plangebietes

D er überarbeitete Entw urf enthält bei Berücksichtigung aller sich ergebenden 
und beantragten Veränderungen folgende Planinhalte:

- D ie Flächen nordöstlich der B 2 w erden als Gew erbegebiet festgesetzt.

- D ie Flächen südöstlich der B 2 w erden bis an die S traße A m D eich als 
M ischgebiet festgesetzt. Hier ist die A nsiedlung des mischgebietstypi­
schen Gew erbes im B-S traßenbereich in Verbindung mit einer der Ufer­
zone zugew andten Wohnnutzung vorgesehen

- D ie Flächen zw ischen der Berliner A llee, der S chöpfw erkstraße, dem 
K anal und der S traße A m D eich w erden als A llgemeines Wohngebiet für 
eine 1- bis 2 geschossige Wohnbebauung ausgew iesen.

- Zw ischen der S traße A m D eich und dem M ischgebiet ist die A nlage einer 
ca. 7 0 m breiten öffentlichen Grünfläche die ein Regenw asserrückhalte­
becken aufnimmt, festgesetzt.

- A n der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße w ird ein 50 m breiter 
S treifen dem A usbau der Wasserstraße Vorbehalten.

das Verfahren der öffent-

- D ie erforderliche D urchgrünung des Plangebietes w ird durch die 
Übernahme von Festsetzungen aus dem Grünordnungsplan gesichert.

- D ie Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes.
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4.3 Flä chenbilanz des Bebauungsgebietes 

Bestand

Gesamtfläche 17 ,3 0 ha
i

1. überbaute Fläche
(Gebäude / S traßen / Lagerfläche)

2 . nichtüberbaute, unversiegelte Fläche

1
1,9 0 ha

A ckerfläche = A ckerbrache
Intensivacker
öff. Grünfläche
Gartenbrache
sonst. Grünflächen
(Uferstreifen, S traßenbelgeitgrün)

4,9 0 ha 
7 ,50 ha 
0,3 3 ha 
0,07 ha

2 ,60 ha 
15,40 ha

Planung

c
Gesamtfläche: 17 ,3 0 ha

nicht

überbaubarüberbaubarGesamt
:
!

1,3 62 ,40V erkehrsfläche 
S traßen/Wege

1. 3 ,7 6

•6 0,721,081,8 0Gew erbegebiet 
GRZ 0,6

2.

[

r
1,001,502,50M ischgebiet 

GRZ 0,6 
M ischgebiet 
GRZ 0,4

3.

0,9 01,50 0,60

1,711,14Wohngebiet 
GRZ 0,4

2,854.

/öffentl. u. private 
Grünfläche 
V orbehaltsfläche 
für den K analausbau

5.
2 ,092 ,09

2,802,80

10,5817 ,3 0 6,7 2Gesamt

Bei Inanspruchnahme der zulässigen GRZ w erden im Plangebiet 6,7 2 ha 
überbaut.
Im Vergleich zum Bestand ergibt dies eine zusätzliche Versiegelung von 
4,8 2 ha.
D a die Überschreitung der zulässigen GRZ nach § 19 (4) BauN VO nicht 
ausgeschlossen w ird, ist über die in der Flächenbilanz ermittelten 
Überbauung hinaus die Versiegelung einer Fläche von 1,7 3 ha möglich. 
D ie mit der Inanspruchnahme des Baugebietes erforderlichen A usgleichs­
und Ersatzmaßnahmen w urden in Form einer Eingriffs- und A usgleichs­
bilanzierung im Grünordnungsplan ermittelt. S ie w urden unter dem Punkt 
A usw irkungen der Planung in die Begründung auf genommen.

[

r
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4.3 Begründung der Festsetzungen 

4.3 .1 Planungsrechtliche Festsetzungen

* A rt und M aß der baulichen N utzung

A llgemeines Wohngebiet (WA )

D ie Grundlage der als zulässig formulierten Funktionen bildet die konkrete 
örtliche S ituation, die gekennzeichnet ist durch die unmittelbare N atur- 
und Wassernähe unter gleichzeitiger Berücksichtigung der geplanten Wohn- 
gebietsnutzungen im nordöstlich anschließenden Baugebiet "A ltes S äge­
w erk" .
Ziel ist die Gew ährleistung von Wohnfunktionen unter Wahrung und S iche­
rung ihrer S chutzbedürfnisse. Eine gew erbliche N utzung auf der begrenzt 
zur Verfügung stehenden Baufläche durch die der Versorgung des Gebie­
tes dienenden Läden, sonstigen nicht störenden Gew erbebetrieben, A n­
lagen für Verw altungen sow ie Gartenbaubetrieben und Tankstellen ist 
daher nicht zulässig, da diese entw eder im GE oder im M I des Plangebie­
tes zulässig sind oder aber w ie Läden, die der Versorgung des Gebietes 
dienen, in Wohnbereichen unw eit des Plangebietes (Berliner A llee) aus­
reichend und bedarfsdeckend vorhanden sind. Für Gartenbaubetriebe 
erfolgt der A usschluß, w eil innerhalb der S tadt für diese N utzung aus­
reichend M öglichkeiten in ländlich geprägten Baugebieten (O rtsteilen) für 
diese N utzung bestehen.

M ischgebiet (M I)

D ie Festsetzung als M I ermöglicht die gleichberechtigte N utzung der Flä­
chen für die zulässige gew erbliche w ie die Wohnnutzung.
D urch die Herabsetzung der GRZ im Uferzonenbereich w ird das Ziel ver­
folgt, die landschaftlich attraktiv gelegenen Flächen bevorzugt der Wohn­
nutzung und die an der B 2 gelegenen lärmbelasteten Flächen vorw iegend 
der gew erblichen N utzung zuzuführen.
N utzungen w ie Tankstellen, Gartenbaubetriebe, Vergnügungsstätten sow ie 
Bordelle und D irnenunterkünfte als sonstige Gew erbebetriebe und Einzel­
handelsbetriebe für Waren des täglichen Bedarfs sind nicht zulässig, da 
sie entw eder im GE des Plangebietes bzw . in anderen Baugebieten der 
S tadt zulässig sind. S tadtstrukturell befindet sich das Plangebiet abseits 
der Bevölkerungs- und Versorgungsschw erpunkte der S tadt. Verkaufsein­
richtungen für Waren des täglichen Bedarfs entsprechen nicht dem städte­
baulich-funktionellen Entw icklungsziel der S tadt für diesen Bereich. Eine 
w ohngebietsnahe Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ist über 
vorhandene bzw . geplante Verkaufsflächen im Wohngebiet "M archlew skiring 
bzw . Rohtabakgelände" gesichert.

Gew erbegebiet (GE)

D ie Festsetzung, daß Lagerhäuser und Lagerplätze nicht zulässig sind, 
beruht auf der Berücksichtigung der speziellen Lage im direkten O rtsein­
fahrtsbereich. Es soll gew ährleistet w erden, daß die räumlich eng begrenz­
te Gew erbegebietsfläche an dieser exponierten S telle der S tadt vorrangig 
der D ienstleistungsbranche mit einer entsprechend direkten baulich-räum­
lichen S truktur zur Verfügung steht. Einzelhandelsbetriebe für Waren des 
täglichen Bedarfs w erden im Gew erbegebiet analog der für das M ischgebiet 
formulierten Begründung ausgeschlossen.

[

f
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Bordelle, D irnenunterkünfte und Vergnügungsstätten w idersprechen eben­
so funktionell dem Planungsziel und sind demnach unzulässig. A nlagen 
für sportliche Zw ecke sow ie A nlagen für kirchliche, kulturelle, sozia­
le und gesundheitliche Zw ecke können aufgrund der geplanten N utzungs­
struktur in den ausgew iesenen benachbarten M ischgebieten oder 
anderen S tandorten der S tadt angesiedelt w erden und w urden daher ausge­
schlossen. D ie A usstattung der S tadt mit derartigen A nlagen soll in Berei­
chen mit entsprechendem Bedarf erfolgen.

* Gebäudehöhe

D urch die Festlegung der max. Gebäudehöhe im M I-Gebiet soll die bei 
gew erblichen Bauten mögliche A usbildung von größeren Geschoßhöhen - 
w ie sie beispielsw eise bei Wohngebäuden üblich sind - nicht dazuführen, 
überdimensionierte Gebäude (entgegen der städtebaulichen Zielstellung) zu 
ermöglichen.

* Bauw eise

Füp die Grundstücke des M ischgebietes die an der S traße A m D eich lie­
gen, ist eine abw eichende Bauw eise festgesetzt. Zulässig sind Gebäude mit 
maximal 3 0,0 m Gebäudelänge und seitlichem Grenzabstand.
D amit sollen im unmittelbaren Übergangsbereich der Bebauung in die 
Landschaft unmaßstäbliche Gebäudekörper ausgeschlossen und eine ver­
stärkte D urchgrünung erreicht w erden.

* Überbaubare und nichtüberbaubare Grundstücksflächen

Garagen
D urch diese Festsetzung soll in den Randbereichen dieser Baufelder eine 
zusätzliche Bebauung ausgeschlossen w erden. Weiterhin ist dem Bauherren 
mit dieser Festsetzung die Entscheidungsfreiheit über die N utzung der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen bezüglich der N ebenfunktionsflä­
chen eingeschränkt w orden, um zu sichern, daß die landschaftliche und 
ökologische S ituation im Zusammenhang mit der Bebauung der Grundstücke 
quantitativ gesteuert w erden kann und die Belange der Ökologie flächenmä­
ßig gesichert w erden.

* Verkehrsflächen

D iese Festsetzung soll darauf hinw eisen, daß die A ufteilung des 
S traßenlandes, die Einteilung der Verkehrsflächen durch A nordnung von 
Gehw egen, Radw egen, Fahrspuren oder Trennstreifen sow ie das A n­
pflanzen von Bäumen im S traßenraum einer gesonderten Fachplanung 
bedarf, die nicht Gegenstand des Bebauungsplanes ist.

* Gehrecht

D ie Festsetzung des Gehrechts im Bereich der Uferzone bestimmt, daß die 
A llgemeinheit das Recht haben soll, diesen Teil des Grundstückes zur 
D urchw egung zu nutzen. D urch diese Festsetzung soll die Erreichbarkeit 
der Uferzone von der S traße A m D eich gesichert w erden.

* Verbrennungsanlagen

D iese Festsetzung dient langfristig dem vorbeugenden Brandschutz und 
berücksichtigt gleichzeitig den in Windrichtung gelegenen N ationalpark 
"Unteres O dertal". Für das Plangebiet ist gesichert, daß andere als die 
ausgeschlossenen Brennstoffe zur Versorgung des Gebietes bereitgestellt 
w erden können.
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* Lärmschutz

D iese Festsetzung soll für die laut N utzungsart möglichen A ufenthaltsräu 
me entlang der B 2 die Einhaltung der vom Immissionsschutzamt geforder­
ten Lärmpegel sichern.

D iese Festsetzung w urde mit Änderung der N utzung für das Baufeld am 
Pappelw eg von M ischgebiet in Wohngebiet in A bstimmung mit dem Im­
missions schutzamt auf genommen. S ie ermöglicht die Wohnnnutzung dieses 
Bereiches und sichert die Einhaltung der für die Wohnnutzung laut D IN  
18 005 einzuhaltenden O rientierungsw erte.

* Fläche für Gemeinschaftsanlagen

D urch diese Festsetzung w ird die Zw eckbestimmung der entsprechenden 
Festsetzung in der Planzeichnung erläutert.

* N aturschutzrechtliche Festsetzungen 

Baumschutzmaßnahmen
M it dieser Festsetzung w erden die Bäume 5 die im Plan zur Erhaltung 
gekennzeichnet sind, gesichert. D urch diese Festsetzung w ird gesichert, 
daß jeder für die Erhaltung vorgesehene Baum nur über einen A ntrag bei 
der zuständigen N aturschutzbehörde durch die die erforderlichen A us­
gleichsmaßnahmen bestimmt w erden, beseitigt w erden darf.

A llgemeine Festsetzungen 
Pflanzverw endung/Pflanzqualität
D ie Verw endung von Pflanzen der heutigen natürlichen heimischen Vegeta­
tion basiert auf einer Forderung des Landesumweltamtes. D ie Umsetzung 
dieser Forderung dient der Förderung von Biotopfunktionen sow ie dem 
Erhalt und der Entw icklung der A rten und Lebensgemeinschaften im Pla­
nungsgebiet .
Im Bereich des A llgemeinen Wohngebietes w urde von der Forderung des 
Landesumweltamtes mit 2 0 % abgew ichen, um den Grundstückseigentümern 
bei der Gestaltung ihrer Haus- und Vorgärten mehr Freiheit bei der Pflan­
zenausw ahl einzuräumen.
D ie Pflanzqualität der zu pflanzenden Bäume und S träucher w urde nach 
A bstimmung mit dem Umw eltamt festgelegt. D ie Festlegung der Qualitäts­
merkmale der Pflanzen dient einer schnell w irksamen Begrünung 
des Plangebietes.

Pflanzgebote
D ie Festsetzung von Pflanzgeboten dient der S icherung einer Grundbegrü­
nung des Plangebietes mit Pflanzen der potentiell natürlichen Vegetation 
auf Grundlage der Forderungen des Landesumweltamtes. D urch die Fest­
setzung von Pflänzgeboten w ird die Begrünung der an die öffentlichen 
Verkehrsflächen anschließenden privaten Grundstücksflächen, der Park­
plätze über 4 PKW-S tellplätze sow ie die A nlage von A bstandsgrün und der 
Gebietsrandbegrünung geregelt.

Regenentw ässerung
D ie Festsetzungen zur Regenentw ässerung basieren auf § 54 BbgWG, der 
bestimmt, das Regenw asser w o möglich dort zu versickern ist, w o es 
anfällt, um die Grundw asserneubildung nicht zu beeinträchtigen. M it der 
Festsetzung zur A nlage eines Regenw asserrückhaltebeckens w ird gesi­
chert, daß auch das Regenw asser der Verkehrsflächen und der gew erblich 
genutzten Grundstücke auf denen eine vollständige Versickerung nicht 
möglich ist, im Plangebiet verbleibt. D ie vollständige Versickerung des 
Regenw assers im Plangebiet ist möglich, da das Plangebiet außerhalb 
jeglicher Trinkw asserschutzzone liegt.

&

;
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E
Realisierung
Um die schutzbezogenen Funktionen (Boden, Wasser, Fauna und Vegetati­
on, Luft, K lima) im Plangebiet möglichst schnell w irksam w erden zu 
lassen, w ird die Realisierung der grünordnerischen M aßnahmen bis 
spätestens 2 Vegetationsperioden nach der N utzungsfreigabe der 
Grundstücke festgesetzt.

* Weitere Festsetzungen aus der Planzeichnung 
Grundflächenzahl (GRZ)/Geschoßflächenzahl (GFZ)

D ie festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) überschreiten nicht die für 
die jew eiligen N utzungsarten üblichen Größenordnungen. Für die Gesamt­
versiegelung der Grundstücke und Gebäude, N ebenanlagen, Zufahrten 
oder Hofflächen sind die Regelungen des § 19 BauN VO gültig.
D ie Festsetzungen der Geschoßflächenzahlungen (GFZ) resultieren aus dem 
Charakter der einzelnen N utzungsart, den speziellen S tandortbedingun­
gen und dem beabsichtigten Planungsziel des kleinteilig-strukturierten 
Gesamtgebietes mit einer angestrebten lockeren Bebauungsform. S ie die­
nen der Vorbereitung einer angepaßten baulich-räumlichen Entw icklung 
entsprechend den w esentlichen städtebaulichen Zielstellungen und sollten 
gleichzeitig eine ausreichende Flexibilität für die zukünftigen Bauherren 
sichern.

t;

\
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Festsetzung der A nzahl der zulässigen Geschosse
D ie A ngabe der zulässig zu errichtenden Geschosse w ird durch die beab­
sichtigte städtebaulich-architektonische Wirkung der Bebauung bestimmt. 
A ufgrund der eigenständigen Lage der Baufelder im S tadtrandbereich, der 
inneren funktionellen S truktur und des angrenzenden Baugebietes "A ltes 
S ägew erk sow ie der N ähe zu sensiblen N aturbereichen ist eine Bgrenzung 
notw endig. D em Charakter der jew eiligen N utzungsart der einzelnen 
Baugebiete w iderspricht diese Festlegung nicht und gibt auch jedem 
Bauherren genügend individuellen S pielraum.

Festsetzungen zu überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflä­
chen
D ie Festsetzung der o. g. Grundstücksflächen w ird durch die A usw eisung 
von Baugrenzen vorgenommen. D iese stellen M indestabstände zu den öf­
fentlichen Vekehrsflächen sicher bzw . regeln im Zusammenhang mit Pflanz­
festsetzungen oder Pflanzbindungen eine genügende A bgrenzung von 
unterschiedlichen N utzungsarten durch S chutzpflanzungen. Weitergehende 
A ussagen bezüglich der Bepflanzungsarten oder Bepflanzungsschichten 
sind im Grünordnungsplan enthalten.

Festsetzung zu Hausformen
M it der Festsetzung von Einzel- und D oppelhäusern im südöstlichen Rand­
bereich sollen im unmittelbaren Übergangsbereich der Bebauung in die 
Landschaft unmaßstäbliche Gebäudekörper ausgeschlossen und eine ver­
stärkte D urchgrünung erreicht w erden.

Vorbehaltsfläche Regenentwässerung
M it dieser Festsetzung w erden im öffentlichen Bereich (öffentliche Grün­
fläche) Flächen für die Realisierung der Versickerung des anfallenden 
Regenw assers im Plangebiet gesichert.

Festsetzung der Flächen für A usgleichs maß nahmen (A a - A s)
D iese Festsetzung kennzeichnet die Flächen, auf denen die nach dem 
Brandenburgischen N aturschutzgesetz geforderten M aßnahmen zum A us­
gleich der mit Umsetzung des Bebauungsplanes entstehenden Eingriffe in 
N atur und Landschaft schutzbezogen auszugleichen sind.

\

\
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Vorbehaltsflächen K analerw eiterung
D iese Festsetzung basiert auf der Forderung des Wasser- und 
S chiffahrtsamtes Eberswalde im Rahmen der Beteiligung der Träger öffent­
licher Belange vom 04.08 .19 9 3 und 15.04.19 9 4. S ie bestimmt die Freihal­
tung eines 50 m S treifens im A nschluß an den K anal von jeglicher Bebau­
ung für den geplanten Wasserstraßenausbau.

s
* Festsetzung einer Vorbehaltsfläche für Vorkehrungen zum S chutz gegen

schädliche Umw elteinw irkungen im S inne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

D urch diese Festsetzung w erden Flächen für die Realisierung von M aßnahmen 
im S inne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (z. B. Lärmschutzw and) be­
stimmt .

4.3 .2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

D achform

D ie Festlegung der D achausbildung soll für die Baugebiete mit Wohnnutzungen 
die A usprägung einer typischen D achlandschaft gew ährleisten und ein relativ 
abgestimmtes Gesamtbild sichern. D iese Festlegung ohne A ngabe von speziellen 
D achneigungen läßt für die einzelnen Bauvorhaben jedoch genügend Freiraum 
für flexible Entscheidungen offen.

Fassadengestaltung

D iese Gestaltungsvorschrift soll die A usbildung eines verträglich gestalteten 
O rtseingangsbereiches sichern. "Verunstaltungen" sollen hiermit w eitestgehend 
ausgeschlossen w erden.

S tandplätze für bew egliche A bfallbehälter

D ie Regelung der A usbildung von M üllstandplätzen soll die - oft unvermeid­
baren - Belästigungen vermindern bzw . minimieren sow ie eine Beeinträchtigung 
des O rtsbildes verhindern.

i-

f

Einfriedungen

D ie angegebenen zulässigen M aximalhöhen von Einfriedungen sollen ein relativ 
abgestimmtes Erscheinungsbild der jew eiligen N utzungsbereiche sichern. Ein 
Überschreiten der angegebenen Höhen für Einfriedungen ist stadtgestalterisch 
nicht vertretbar. Ein Verständlicherw eises S chutzbedürfnis ist dennoch zu 
befriedigen.

4.3 .3 N achrichtliche Übernahme

Im Planungsgebiet befindet sich eine Bodendenkmal verdachtsfläche. A us diesem 
Grund ist auf dieser Fläche bei allen Baugenehmigungs- bzw . Bauanzeigever­
fahren die Untere D enkmalschutzbehörde zu beteiligen. S ämtliche Tiefbaumaß­
nahmen sind dort, zu beantragen.
D iese nachrichtliche Übernahme ist erforderlich, da in diesem Gebiet S treustük- 
ke gefunden w urden und somit eventuell auftretende Bodendenkmalsubstanz 
durch das Brandenburgische D enkmalschutzgesetz geschützt ist.
Für das zw ischen der obersten Fachbehörde und der S tadt S chw edt/O der abge­
stimmte Untersuchungsergebnis w urde eine Prospektion (Voruntersuchung) 
durchgeführt. D ie Ergebnisse w urden der obersten Fachbehörde mit dem Ergeb­
nis zur Verfügung gestellt, daß alle Tiefbauarbeiten in dem als D enkmalver­
dachtsfläche gekennzeichneten Bereich bei der Unteren D enkmalschutzbehörde 
zu beantragen sind.

i
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5. A uswirk ungen des Bebauungsplanes

D er überarbeitete Entwurf orientiert sich hinsichtlich seiner Größenordnung, 
seiner städtebaulichen Lösungsansätze und funktionellen Zielrichtung an den 
generellen Entw icklungsabsichten der S tadt gemäß S tadtentw icklungsprogramm 
und gemäß Vorentw urf des Flächennutzungsplanes.

D ie Eigentumsverhältnisse im Plangebiet sind geklärt. D ie im Entw urf ausge­
w iesenen Bauflächen befinden sich überw iegend in Eigentum der S tadt. D ie 
Grundstücke zw ischen der S traße am S chöpfw erk, der Berliner A llee und der 
S traße A m D eich sind Eigentum der evangelischen K irche.

o
\-

Gegenw ärtig stellt sich die S ituation so dar, daß der Hauptanteil der kommuna­
len Flächen zur Realisierung von Vorhaben verkauft w urde. Vorhaben auf den 
Grundstücken der evangelischen K irche w urden auf der Basis von Erbpachtver­
trägen realisiert.

D urch die Planung entstehen A usw irkungen auf den N aturhaushalt und das 
Landschaftsbild. D ie daraus resultierenden M aßnahmen w urden durch den Grün­
ordnungsplan erarbeitet. D urch Übernahme der Festsetzungen und M aßnahmen 
des Grünordnungsplanes in die S atzung des Bebauungsplanes w erden die Be­
lange des N aturschutzes abschließend geregelt.

* Zielsetzung für die Entw icklung der als M aßnahmeflächen (A usgleichsflächen) 
festgesetzten Grünflächen ( A 1 - A  5)x. _________

- A usgleichsfläche A l

D ie öffentliche Grünfläche zw ischen der B 2 und der A ckerstraße ist als 
Grasfläche anzulegen. D urch die festgesetzte Pflanzpflicht entlang der 
A ckerstraße w ird die straßenbegleitende Baumpflanzung gesichert.
Für die Grasfläche sind standorttypische Grasarten zu verw enden, die mit 
1-2 S chnitten jährlich auskommen.
D ie Fläche ist mit einem M inimum an D urchw egungen zu gestalten. D ie Bäume 
sind entsprechend der Festsetzung 7 .1.2 in der Qualität 3 -4 mal verpflanzt 
(S tU IS -2 0 cm) zu pflanzen.

- A usgleichsfläche A 2

Zur A usgleichsfläche A 2 gehören die größte öffentliche Grünfläche innerhalb 
des Plangebietes sow ie eine im M ischgebiet für A usgleichsmaßnahmen festge­
setzte Fläche.
D ie A usgleichsfläche A 2 nimmt das offene Regenw assersystem des Plangebie­
tes, bestehend aus der offenen Regenentw ässerung sow ie dem Regenw asser 
rückhaltebecken, auf.
D ie gesamte Fläche ist auf Grundlage eines Projektes durch eine naturnahe 
Bepflanzung mit S träuchern, Heistern und Bäumen zu gestalten und räumlich 
zu gliedern. Zusammenhängende Flächen sind als Wildwiesenflächen, die eine 
häufige S chnittfolge ausschließen, auszubilden.
A uf viele D urchw egungen ist zu verzichten.

- A usgleichsfläche A 3

D ie A usgleichsfläche A 3 befindet sich zw ischen der vorhandenen S tadtzu­
fahrt und dem Pappelw eg. A uf dieser Fläche ist die vorhandene Baumreihe 
(K astanien) zu erhalten. D ie an der S tadtzufahrt gelegene Fläche nimmt 
entsprechend der Festsetzung 6.2 .2 den für eine zukünftige Wohnnutzung 
der anschließenden Flächen erforderlichen Lärmschutz w all auf.
D er in seiner Höhe vom S tadteingang in Richtung S tadt gestaffelte Erdw all 
ist durch Bepflanzung mit standortgerechten S träuchern zu begrünen.

r.
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- A usgleichsfläche A  4

Zur Fläche A  4 gehören die öffentlichen Grünflächen im Randbereich südlich 
und w estlich des geplanten Baugebietes. D er Lage des Planungsgebietes ent­
sprechend ist auf diesen Flächen die M öglichkeit für eine abgerundete S tadt­
randbegrünung gegeben.
D ie angrenzenden Flächen w erden w eiterhin als Intensivacker genutzt. D ie 
S tadtrandbegrünung sollte in ihrem A ufbau von der landw irtschaftlichen N utz­
fläche zu den geplanten Baufeldern ansteigend angelegt w erden. Für die A n­
lage der S tadtrandbegrünung sind heimische Gehölze der Flurbegrünung zu 
verw enden. D ie öffentliche Grünfläche vor der durch Pflanzbindung fest­
gelegten Gehölzpflanzung ist nicht w ieder zur landw irtschaftlichen N utzung 
freizugeben. S ie ist als S kzessionsfläche einer natürlichen Entw icklung zu 
überlassen.

- A usgleichsfläche A 5

Unter der A usgleichsfläche A 5 sind alle im Bereich der B-S traße liegenden 
Grünflächen erfaßt, die durch das Brandenburgische S traßenbauamt verw altet 
w erden.
Ein Vorschlag zur Gestaltung des S traßenbegleitgrüns bei Umbau der B 2 und 
Zusammenfassung der S tadtein- und S tadtausfahrt liegt dem GO -Plan als A nlage 
bei.

- Vorbehaltsfläche (K analausbau)

D ie 50 m breite Fläche zw ischen dem K anal und 'den geplanten Baufeldern ist 
auf Forderung des Wasser- und S chiffahrtsamtes als Vorbehaltsfläche für einen 
eventuellen K analausbau auszuw eisen. Bis zur Inanspruchnahme ist diese Flä­
che einer natürlichen Entw icklung (S ukzessionsfläche) zu überlassen. S ie über­
nimmt ss einen Teil des A usgleichs für das geplante Bebauungsgebiet. A lle für 
einen künftigen K analausbau nicht in A nspruch genommenen Flächen sind auch 
später als S ukzessionsflächen zu erhalten.

i



Eingriffs-A usgleichs-Bilanzierung 

S chutzgut A rt des Eingriffs Gesamtfläche Bilanzbetroffene A rt der M aßnahme Beschreibung 

Fläche__________________________

kein
D efizit

der abgetragene K ultur­
boden ist im Geltungsbe­
reich einzubauen

M inimierung12 ,3 haBodenabtragBoden

S tadtrandbegrünung mit 
einheimischen standort­
gerechten Bäumen und 
S träuehern, Erhöhung 
des Biotopw ertes auf 
3 .450 m2 (A  4)

ErsatzmaßnahmeB odenversiege- 
gelung durch 
Bebauung - 
Bestand

6,7 2 ha 
-1,9 0 ha 
4,8 2 ha 
+1,7 3 ha 
(§ 19 Bau N VO )

Boden

Ersatzmaßnahme Entw icklung einer S uk­
zessionsfläche (S tadt­
rand) Erhöhung des 
Biotopw ertes auf 
1.8 00 m2 (A  4)
A nlage einer öffent­
lichen Grünfläche 
zw ischen der B-S traße 
und der A ckerstraße. 
Erhöhung des Biotop­
w ertes auf 3 .550 m2 (A 1)

Ersatzmaßnahme

Ersatzmaßnahme A nlage einer naturnahen
Freifläche zw ischen den 
Baufeldern mit A ufnahme 
der offenen Regenw asser­
entsorgung und des Regen­
w asserrückhaltebeckens 
Erhöhung des Biotopwer­
tes auf 10.7 3 1 m2 (A 2 )

— i.

c n



Eingriffs-A usgleichs-Bilanzierung 

S chutzgut A rt des Eingriffs Gesamtfläche Bilanzbetroffene A rt der M aßnahme Beschreibung 

Fläche ______________

A nlage von S traßenbe­
gleitgrün an der B- 
S traße, Verbesserung 
des Biotopwertes auf 
3 .7 50 m2 (A  5)

Ersatzmaßnahme

A nlage von Umgebungs­
grün mit Pflanzpflicht 
auf Privatgrundstücken 
Verbesserung des Biotop- .3 0.53 1 m2 
w ertes auf 7 .2 50 m2

Ersatzmaßnahme

Ersatzmaßnahme Pflanzung von 58 Bäumen

an der Bundesstraße 
= 58 Bäume!

;
!

Ersatzmaßnahme Pflanzung von 8 3 Bäumen
im öffentl. Bereich mit 
Pflanzbindung

Verbesserung des 
Biotopw ertes auf 
3 0.53 1 m2

8 3 Bäume
*

I
Pflanzung von 
3 02 Bäumen

Ersatzmaßnahme Pflanzung von 161 Bäumen 161 Bäume
auf Privatflächen mit 
Pflanzbindung

Entw icklung einer S ukzes- 2 8 .000 m2 
sionsfläche auf der gefor­
derten Vorbehaltsfläche 

Verbesserung des Biotop­
w ertes auf 2 8 .000 m2

r
> .

S
Bei teilweiser 
B erücksichtigung 
der im S atzungsge­
biet gelegenen . 
Vorbehaltsfläche, 
deren Inanspruch­
nahme noch unge­
w iß ist, besteht 
kein D efizit

Ersatzmaßnahme

I ■
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Eingriffs-A usgleichs-Bilanzierung

S chutzgut A rt des Eingriffs betroffene A rt der M aßnahme Beschreibung

Fläche __________________

Gesamtfläche Bilanz

keine A bleitung des Regen­
w assers aus dem Plangebiet 
Versickerung des Regenw as­
sers im Geltungsbereich des

A usgleichs­
maßnahme

Bodenversiegelung 4,8 2 ha
(s. S chutzgut
Boden)

Wasser

Regenwasser trägt 
durch Verbleib
tfti

Plangebiet zur 
Grundwasserstabi­
lität bei
N ach Realisierung 
der M aßnahmen ver­
bleibt kein D efi-

B-Planes
a) auf dem Grundstück
b) über z.T. offene Regen­
entwässerungen und das 
Regenw asserrückhalte­
becken

zit

Festsetzung der Pflanz­
pflicht von 1 Laubbaum je 
Grundstück

A usgleichM öglichkeit der 
Beseitigung von 
7 Bäumen innerhalb 
der Baufelder bzw . 
Verkehrsflächen

Vegetation 
und Fauna 
Bäume im 
Geltungsbe­
reich Pflanzpflicht von Bäumen 

im A bstand von 10 m im 
Bereich der Verkehrs­
flächen

A usgleich

Beseitigung der zur Erhal­
tung vorgesehene Bäume 
nur auf Grundlage der Bbg. 
Baumschutzordnung (Fest­
setzung)

A usgleichGefährdung w eiterer 
13 vorh. Pappeln bei 
Umsetzung des B- 
Planes

)
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E ingriffs-A usgleichs-Bilanzierung

S chutzgut A rt des Eingriffs betroffene A rt der M aßnahme Beschreibung

Fläche _______

Gesamtfläche Bilanz

Biotoptypen
09 13 0-Intensiv- Beseitigung 

acker
09 140 A cker­

brache

A nlagen von öffentl. und 
privaten/Grünflächen, siehe 

S chutzgut Boden = 2 8 .7 3 1 m2

A usgleich7 ,2 9 ha

5,03 ha

Entw icklung von S ukzessions­
flächen auf 2 9 .8 00 m2 
Festsetzung zur A nlage von 
Vegetationsflächen auf allen 
nicht vorhandenen Flächen der 
privaten Baugrundstücke

58 .53 1 m2

Pflanzung von insgesamt 
3 02 Bäumen im Plangebiet

Bei Umsetzung der 
genannten M aßnah­
men verbleibt kein 
D efizit

A usgleichV ;

&

Erhalt der zur Zeit prägen­
den Elemente
- Pappelreihe an der B 2
- Fliederhecke an der Grund­
stücksgrenze des Einzel­
grundstückes an der B 2

Vermeidung17 ,3 0 haLandschafts- Veränderung des 
Gesamtbildesbild

. Entw icklung einer natür­
lichen S tandrandbegrünung 

. S icherung der Erreichbar­
keit der Uferzone

A usgleich

C P

Sem



Eingriffs-A usgleichs-Bilanzierung

S chutzgut A rt des Eingriffs betroffene A rt der M aßnahme Beschreibung
Fläche * _____________________

Gesamtfläche Bilanz

Bei Umsetzung der 
genannten M aßnah­
men kann das ent­
standene D efizit 
begrenzt w erden

S icherung des A usblickes 
auf die vorhandene O der­
landschaft durch Vermei­
dung einer w eiteren Verla­
gerung der S tadtgrenze

Vermeidung

A nlage von off. und priva- 58 .53 1 m2 
ten Grünflächen

Änderung des
M ikroklimas
(A ufheizung)

A usgleichs­
maßnahme

Luft/K lima/ 
Lärm

A nlage einer offenen Regen­
entw ässerung und eines Regen­
w asserrückhaltebeckens im 
Plangebiet

1.18 5 m2A nlage eines Lärmschutz­
w alles zw ischen der Ber­
liner A llee und dem Pappel­

w eg

Vermeidung

Bei Umsetzung 
der genanten 
M aßnahmen 
verbleibt kein 
D efizit.

Festsetzung zur Begrünung 
aller nichtüberbauten 
privaten Grundstücksflächen

A usgleich
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6 . V erfahren

D ie Wiederholung des Verfahrens ab der öffentlichen A uslegung des Entw urfes 
und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 3 A bs. 2 und § 4 
A bs. 2 BauGB ist auf Grundlage der Hinw eise der Genehmigungsbehörde zu 
Verfahrensfehlern erforderlich.

In D urchführung der Wiederholung der Verfahrensschritte w erden die sich 
w ährend der Realisierung und der Umsetzung von M aßnahmen ergebenen Ände­
rungen in den nach A ufhebung der S atzung bestehenden Entw urfsstand einge­
arbeitet .
In die hiermit vorgelegte Entw urfsfassung sind diese Änderungen eingearbeitet.

D as Verfahren des des Bebauungsplanes stellt sich zum gegenw ärtigen Zeit­
punkt w ie folgt dar:

* A ufgestellt aufgrund des A ufstellungsbeschlusses der S t.adtverordnetenver 
S ammlung vom 16.01.9 2 in Verbindung mit dem Änderungsbeschluß vom 
2 8 .01.9 3 .
D ie ortsübliche Bekanntmachung des A ufstellungsbeschlusses vom 16.01.9 2 ist 
durch A ushang an den Bekanntmachungstafeln im Rathaus vom 19 .02 .9 2 bis 
zum 18 .02 .9 2 und durch Veröffentlichung im M itteilungsblatt der S tadt 
S chw edt "S chw edter Rathausfenster", A usgabe 11. M ärz 19 9 2 , erfolgt. D ie 
ortsübliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses vom 2 8 .01.9 3 ist 
durch A ushang an den Bekanntmachungstafeln im Rathaus vom 05.02 .9 3 bis 
zum 15.03 .9 3 und 4urch Veröffentlichung im M itteilungsblatt der S tadt 
S chw edt/O der "S chw edter Rathausfenster", A usgabe 10. Februar 19 9 3 , 
erfolgt. »

* D ie für Raumordnung und Landesplanung zuständige S telle ist mit S chreiben 
vom 02 .04.9 2 , vom 2 3 .02 .9 2 und vom 05.07 .9 3 beteiligt w orden.

* D ie frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 A bs. 1 S atz 1 BauGB ist nicht 
durchgeführt w orden.

* D ie S tadtverordnetenversammlung hat am 17 .06.9 3 den ersten Entwurf des 
Bebauungsplanes mit Begründung sow ie den ersten Entw urf des Grünord­
nungsplanes beschlossen und zur A uslegung bestimmt.

* D ie Entw ürfe des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A ) und dem Text (Teil B) sow ie der Begründung und der Entw urf des 
Grünordnungsplanes (Teil C) haben in der Zeit vom 2 8 .06.9 3 bis 2 8 .07 .9 3  
montags bis donnerstags von 7 .00 Uhr bis 18 .00 Uhr sow ie freitags von 
7 .00 Uhr bis 12 .00 Uhr in der S tadtverw altung im Rathaus, Lindenallee, in 
der 3 . Etage nach § 3 A bs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. D ie öffentliche 
A uslegung ist mit dem Hinw eis, daß Bedenken und A nregungen w ährend 
der A uslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur N iederschrift 
vorgebracht w erden können, am 19 .06.9 3 in der "M ärkischen O derzeitung" 
ortsüblich bekanntgemacht w orden.

* D ie von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit S chreiben 
vom 05.07 .9 3 zur A bgabe einer S tellungnahme aufgefordert w orden.

* D er Entw urf des Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen A uslegung ge­
ändert w orden. D aher haben die Entw ürfe des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A ) und dem Text (Teil B) sow ie der Begrün­
dung und der Entw urf des Grünordnungsplanes (Teil C) in der Zeit vom 
2 1.03 .9 4 bis 2 2 .04.9 4 montags bis donnerstags von 7 .00 bis 18 .00 Uhr 
sow ie freitags von 7 .00 Uhr bis 12 .00 Uhr in der S tadtverw altung im Rat-

(
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haus, Lindenallee, in der 3 . Etage nach § 3 A bs. 2 BauGB öffentlich ausge­
legen. D ie öffentliche A uslegung ist mit dem Hinw eis, daß Bedenken und 
A nregungen w ährend der A uslegungsfrist von jedermann schriftlich oder 
zur N iederschrift vorgebracht w erden können, am 11.03 .9 4 in der "M ärki­
schen O derzeitung" ortsüblich bekanntgemacht w orden.

* D ie S tadtverordnetenversammlung hat die vorgeb rächten Bedenken und A n 
regungen der Bürger sow ie die S tellugnahmen der Träger öffentlicher Be 
lange am 17 .11.19 9 4 geprüft. D as Ergebnis ist mitgeteilt w orden.

* D er Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A ) und dem Text 
(Teil B), w urde am 17 .11.19 9 4 von der S tadtverordnetenversammlung als 
S atzung beschlossen. D ie Begründung zum Bebauungsplan w urde mit Beshluß 
der S tadtverordnetenversammlung vom 17 .11.19 9 4 gebilligt.

* In ihrer 2 3 . S itzung am 10. A pril 9 7 beschloß die S tadtverordnetenversamm­
lung der S tadt S chw edt/O der die A ufhebung der am 17 . N ov. 19 9 4 beschlos­
senen S atzung.

* In der gleichen S itzung w urde die 2 . Änderung des A ufstellungsbeschlusses 
zum B-Plan durch die A bgeordneten beschlossen.

* Beide Beschlüsse w urden am 18 . A pril 9 7 in der M ärkischen O derzeitung 
öffentlich bekanntgemacht.

* Ebenfalls in der 2 3 . S itzung am 10. A pril 9 7 faßte die S tadtverordnetenver­
sammlung den Beschluß über den geänderten Entw urf zum Bebauungsplan 
O rtseingang B 2 - K anal und beauftragte die S tadtverw altung den geänder

ten Entw urf auf Grundlage des § 3 A bs. 2 BauGB öffentlich auszulegen 
und. auf Grundlage des § 4 A bs. 2 BauGB die Träger öffentlicher Be

lange zu beteiligen.

* D ie öffentliche A uslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
erfolgte vom 2 8 . A pril bis 10. Juni 19 9 7 .

* D ie Bekanntmachung der öffentlichen A uslegung erfolgte in der M ärkischen 
O derzeitung am 18 . A pril 9 7 .

i;
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Anlage 1 zu den Erläuterungen des Bebauungsplanesi
i

Bebauungsplan Nr. 300/19/92
"Ortseingang B 2 - Kanal" der Stadt Sch w edt/Oder

A bw ägungsvorsch lag

Prü fung der vorgebrach ten Bedenken und A nregungen der Bü rger und 
der Stellungnah m en der Träger ö ffentlich er Belange im R ah m en der 
ö ffentlich en A uslegung nach E ntw urfsänderung durch die Stadt­
verordnetenversam m lung der Stadt Sch w edt/Oder

;■
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öffentliche Auslegung gemäß S 3 Abs. 2 BauG B

1. M it Sch reiben vom 18. A pril 97 bzw . 24. A pril 97 w urden 14 Beh ö rden 
und Stellen von der ö ffentlich en A uslegung des geänderten Bebauungsplan­
entw urfes inform iert.

2. Im E rgebnis dieser sch riftlich en Inform ation gingen 10 R ü ck äußerungen 
ein.

3. D er geänderte E ntw urf h at in der Zeit vom 24. A pril - 10. Juni 1997 
ausgelegen.
D ie M ö glich keit der m ü ndlich en E rläuterung der Planinh alte w urde von 
k einer Person w ah rgenom m en.

4. E s w urden insgesam t 
das A m t fü r Stadtentw icklung unterzogen.

10 R ü ck äußerungen einer A usw ertung durch

5 R ü ck äußerungen k eine Bedenken,
5 R ü ck äußerungen Hinw eise, A nregungen oder 
Bedenken

2 R ü ck äußerungen Hinw eise, A nregungen oder 
Bedenken zur E ntw urfsänderung fü h rten

D avon enth ielten

w ovon

ii
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Abwägungsvorschlag

Lfd. Beteiligung der Äm ter

Nr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts
_____der Stellungnahm en__________________

Abwägungsvorschlag

keine BedenkenBauverwaltungsam t

Zum Entwurf B-Plan "Ortseingang B 2 - Kanal” aus erschließungs­
beitragsrechtlicher Sicht
Einverständniserklärung wird zum Entwurf erteilt.

1

keine BedenkenAm t für W irtschaftsförderung

Den überarbeiteten Entwurf o. g. M aterials haben wir erhalten und durchgesehen. 
Einwände unsererseits gegen die vorgelegten Planungen bestehen nicht.

2

Am t für Kom m unale Dienste
Beim Vergleich der Unterlagen des B-Planes "Gewerbegebiet an der B 2" 
m it der Ausführungsplanung des Architektenbüros Bauplan Consult Gm bH wurde 
festgestellt, daß westlich der Planstraße A und B ein ca. 5 m breiter Entwässe­
rungsgraben durch den Architekten geplant wurde. Die im B-Plan vorgesehene 
Gehölzpflanzung m üßte deshalb um 5 m in Richtung Ackerfläche verschoben werden. 
Ich bitte Sie hierm it, dieser Änderung bei der B-Plan-Überarbeitung zu 

berücksichtigen.

3.

Der Hinweis, den in der Ausführungsplanung an der Straße am Deich enthaltenen Entwässerungs­
graben in den Bebauungsplan aufzunehm en und dadruch die Pflanzbindung um 5 m von der Straße 
zurückzunehm en, wurde geprüft und in den Bebauungsplan eingearbeitet.
Die Grundzüge der Planung werden durch diese Änderung nicht berührt. Da die Änderung die.öffent­

liche Freifläche betrifft, ist eine nochm alige Beteiligung Betroffener nicht erforderlich.

Hinweis, der zur Planänderung führte

keine Rückantwort, dam it keine BedenkenLiegenschaftsam t4

keine Rückantwort, dam it keine BedenkenTiefbauam t5

keine Rückantwort, dam it keine Bedenken6 Bauordnungsam t

s 7 M inisterium für Um welt, Naturschutz und Raum ordnung 
Gem einsam e Landesplanungsabteilung

1
keine Bedenken

5
>

Die Stellungnahm e erfolgt auf der Grundlage der M itteilung der Ziele und 
sonstigen Erfordernisse der Raum ordnung und Landesplanung vom 21.07.1993 und der 
1. Stellungnahm e als Träger öffentlicher Belange vom 20.04.1994,

Reg.-Nr.: M UNR/R 5 - 227/92.
Zum Planinhalt werden keine Bedenken geäußert.

5
i
s

äiäSssfii..*;



2

Lfd. Beteiligung der Äm ter

Nr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts
_____der Stellungnahm en__________________

Abwägungsvorschlag

8 Landkreis Uckerm ark

zu 1.) keine Bedenken1. Landwirtschaftsam t
Das Landwirtschaftsam t hat gegen den überarbeiteten Entwurf des o. g. Bebau­
ungsplanes keine Einwände. In diesem Zusam m enhang wird auf die erste 
Stellungnahm e vom 18.08.1993 verwiesen.

Der ständige Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche ist erfolgt. Daher ist zu 
prüfen, ob der notwendige finanzielle Ausgleich den betreffenden landwirtschaft­

lichen Unternehm en erstattet wurde.

2. Untere Denkm alschutzbehörde
Die Auflagen und Hinweise der Unteren Denkm alschutzbehörde werden lt. "Gesetz über 
den Schutz und die Pflege der Denkm ale und Bodendenkm ale im Land Brandenburg" 
(DschG BB) vom 22.07.1991 (GVB1. Land Brandenburg Nr. 20 vom 9. Aug. 1991,
S. 311 ff) erteilt.

2.1) keine Bedenken2.1 Baudenkm alschutz zu

. Belange werden nicht berührt.

zu 2.2) Die Lage und Ausdehnung der zu berücksichtigenden Bodendenkm alverdachtsfläche wurde auf 
Grundlage einer Abstim m ung m it dem Brandenburg. Landesm useum für Ur- und Frühgeschichte vom 
13. Sept. 94 im Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet. Für die festgelegte Untersuchungs-

2.2 Bodendenkm alschutz
. Im Bereich des Bauvorhabens sind Bodendenkraale bekannt
. Eine archäologische Voruntersuchung im Planungsgebiet (ist als "Bodendenkm als­
verdachtsfläche" kartiert) ergab, daß sich im Planungsgebiet Bodendenkm ale befin- fläche erfolgten Voruntersuchungen im Rahm en einer Prospektion. Die Untersuchungsergebnisse der

Prospektion wurden der oberen Fachbehörde zur Verfügung gestellt.
Am 20.6.1995 wurde auf Grundlage des S 125 Abs. 2 BauGB vom Landesam t für Bauen, Bautechnik und 
W ohnen die Genehm igung zur Herstellung der Erschließungsanlagen für das Baugebiet erteilt. Die 
Realisierung der Tiefbauarbeiten im abgestim m ten Untersuchungsgebiet wurde durch die obere Ver­
waltungsbehörde baubegleitend betreut. Die Verantwortung für die im Untersuchungsgebiet liegenden 
Privatgrundstücke wurde an die zukünftigen Eigentüm er übertragen.
Gegenwärtig ist die Bebauung des Gebietes auf Grundlage des S 33 (1) BauGB fast abgeschlossen (siehe

den. Diese erstrecken sich in südöstlicher und südwestlicher Richtung über die 
Bodenverdachtsfläche hinaus.

! Entsprechend dem Dsch BB sind bei den Tiefbauarbeiten folgende Auflagen und 

Hinweise zu beachten:!
i

1
Auflagen:

auch Begründung zum B-Plan Punkt 3.2 - Gegenwärtige Situation)

c

1. Die Erdarbeiten sind auf Bodendenkm ale hin zu untersuchen 
(baubegleitende Kontrolle im Bereich zwischen B 2 und Kanal).

2. Die Untersuchungen sind durch Archäologen durchzuführen. Hinweise ohne Auswirkungen auf die Planinhalte

5S
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Lfd. Beteiligung der Äm ter

Kr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts
_____der Stellungnahm en________________

Abwägungsvorschlag

3. Bei den archälogischen Untersuchungen festgestellte Bodendenkm ale sind zu doku­
m entieren. Ist ihre Erhaltung nicht m öglich, sind sie vor Baubeginn nach M aß­
gabe des Brandenburg!sehen Landesm useum s auszugraben.

4. Der Unteren Denkm alschutzbehörde ist der Archäologe zu benennen.
5. Der Unteren Denkm alschutzbehörde ist der Baubeginn spätestens zwei W ochen vor­

her m itzuteilen.
6. M itarbeitern der Denkm alschutzbehörden ist während der Tiefbauarbeiten jederzeit 

die Kontrolle der Baustelle zu erm öglichen.
7. Bodenfunde sind Eigentum des Landes Brandenburg und deshalb m elde- und abgabe­
pflichtig (DschG BB S 20).

8. Vor Baubeginn sind die Bauausführenden über die Auflagen zu belehren.
9. Die Bauherren/Investoren, die im Bereich zwischen B 2 und Kanal tätig werden 

wollen, sind über die Auflagen und Hinweise zu inform ieren.

Hinweise:

1. Die Bodendenkm ale werden durch Tiefbaum aßnahm en berührt, sind som it in ihrer 
Substanz gefährdet und können gern. S 13 I DschG BB nicht auf Dauer erhalten 
werden. Die Tiefbauam ßnahm en stellen eine Veränderung der Denkm ale dar, die gern.
S 15 I DschG BB der Erlaubnis der Unteren Denkm alschutzbehörde bedarf. Verände­
rungen an Denkm alen sind dokum entationspflichtig (DschG BB S 15 III). 
Verantwortlich für die Dokum entation (hier: Veranlassung von archäologischen 
Untersuchungen) ist der Veranlasse der M aßnahm e (DschG BB S 15 III), er trägt 
auch die Kosten (DschG BB S 12 II in Verb, m it S 15 III).

2. Zu den Aufgaben des m it der M aßnahm e beauftragten Archäologen gehört es, m it dem 
Brandenburgischen Landesm useum alle Fragen der Durchführung der Untersuchungen 
klären. Diese Klärung (z. B.: Art und Um fang der Dokum entation) hat grundsätzlich 
vor Grabungsbeginn zu erfolgen.
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Lfd. Beteiligung der Äm ter 

Nr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts 

der Stellungnahm en__________________

Abwägungsvorschlag

3. Um weltam t

3.1 Untere Naturschutzbehörde (UNB)
G egen die Planung gibt es keine grundsätzlichen Einwände. Es wird darauf hinge­

wiesen, daß das tem poräre Kleingewässer unter den Schutz des S 32 des Brandenbur­

ger Naturschutzgesetzes (Bbg.NatSchG) fällt. Die Erhaltung dieses geschlitzten Bio­

tops innerhalb der Ausgleichsfläche A 2 Ist durchaus m öglich und sollte im B-Plan Die Hinweise sind ohne Auswirkung auf die Planinhalte, 

festgesetzt werden. Eine Um gestaltung des Gewässers, z. B. durch Regenwasserzufuhr 

ist m öglich. Es ist jedoch abzusichern, daß M aßnahm en nicht zu Beeinträchtigungen 

des Biotops führen. Auch der Lesesteinhaufen (11 161) ist ein geschützter Biotop 

und innerhalb der Vorbehaltsfläche für den Kanalausbau zu erhalten.

zu 3.1) Die gegebenen Hinweise sind bei der Ausführungsplanung für die öffentlichen 

Freiflächen zu berücksichtigen.

3,2 Um weltschutz, Altlasten
3.2) keine BedenkenIm Plangebiet sind dem Um weltam t gegenwärtig keine Altlasten bzw. Altlastverdachts­

flächen bekannt.

zu

; 3.3 Untere W asserbehörde (UW B)

zu 3.3) Hinweis zu geltenden Gesetzen, die bei der Realisierungsplanung und Um setzung von 

M aßnahm en zu berücksichtigen sind.

Auf Grundlage der Im Juni 1995 durch das Landesam t für Bauen, Bautechnik und W ohnen nach S 125 BauGB 

genehm igten Herstellung der Erschließungsanlagen wurden die vorgesehenen Erschließungsanlagen 
realisiert.

(s. Begründung zum B-Plan Pkt. 3.2 - Gegenwärtige Situation)

Benutzungen von Gewässern (z. B. Entnahm e von Grund- bzw. Oberflächenwasser, Ab­

wassereinleitung, Versickerung und Einleitung des Niederschlagswassers von Ver­

kehrsflächen $ 64 (1) und (2) BbgW G bedürfen gern. S 2 i.V. m . 53 des Gesetzes zur 

Ordnung des W asserhaushaltes - W asserhaushaltsgesetz (W HG) - in der Bekanntm achung 

der Neufassung vom 12. Novem ber 1996 (BGBl. Teil I S. 1695) der behördlichen 

Erlaubnis

3

Hinw eise oh ne A usw irkung auf die Planinh alteDer Um gang m it w assergefäh rdenden Stoffen ist gern. S 20 A bs. 1 i.V.m .SS 126 A bs. 1 

15 4 A bs. 2 des Brandenburgisch en Wassergesetzes (BbgWG) im R ah m en des Bauantrages 
anzuzeigen.

D ie E rrich tung oder w esentlich e Veränderung von A nlagen in und an Gew ässern be­

dü rfen gern. S 87 A bs. 1 i.V.m - SS 126 A bs. 1, 15 4 A bs. 2 BbgWG der w asserrech t­

lich en Geneh m igung.

/■
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Lfd. Beteiligung der Äm ter

Kr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts
_____der Stellungnahm en____________

Abwägungsvorschlag

Aufgefundende Dränagen und Rohrleitungen sind ordnungsgem äß wiederherzustellen und 
die Fundstelle ist dem zuständigen W asser- und Bodenverband anzuzeigen.

Hinweis:

Die Versickerung von Niederschlagswasser und die Einleitung in einen Regenwasser­
teich erscheint wegen der schwankenden W asserstände als technisch nicht einfach zu 
realisieren und evtl, sogar bedenklich. Ein Baugrundgutachten unter Berücksichti­
gung der unterschiedlichen W asserstände in den Flutungspoldern sollte gem acht 
werden.

9 Am t für Im m issionsschutz Schwedt/Oder

Die Hinweise und Forderungen des Am tes für Im m issionsschutz wurden geprüft. In einer Beratung am 
23. Juni 97 wurden folgende Abstim m ungsergebnisse erreicht.

Aus im m issionsschutzrechtlicher Sicht gebe ich Ihnen zur vorliegenden Planung 

folgendes bekannt:

Die Darstellung und Form ulierung der Festsetzung des Punktes 6.2. des Bebauungs­
planes sollte zur besseren Vollziehbarkeit wie folgt geändert werden.

zu l.)Die zeichnerische Festsetzung des Lärm schutzwalles ergänzt durch die textl. Festsetzung 
6.2.2. Anstrich 2 Satz 1 zur Dim ensionierung des Lärm schutzwalls entspricht den durch das Am t für 
Im m issionsschutz in Vorabstim m ungen gestellten Forderungen und bleibt unverändert.

1. Darstellung
Der Lärm schutzwall ist nach S 9 Abs. 1 Nr. 24 als Fläche für besondere Schutzan­
lagen im Bebauungsplan zu kennzeichnen.
Die ausreichende Dim ensionierung des Lärm schutzwalle3 ist als Festsetzung für Vor­

kehrungen baulicher Anlagen in den BBP aufzunehm en.
W eiterhin sind die Flächen, auf denen u. a. trotz Anordnung des Lärm schutzwalles 
die Orientierungswerte überschritten werden, als Flächen für Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Um welteinwirkungen darzustellen.

Hinweis ohne Auswirkung auf den Planinhalt

zu 2.) Die textl. Festsetzung 6.2.2 Anstrich 2 Satz 2 wurde in Abstim m ung m it dem Am t für Im m is­
sionsschutz vom 23. Juni 97 ergänzt und überarbeitet. Die geänderte Festsetzung wurde dem Am t 
für Im m issionsschutz am 27. Juni 97 nochm als zur Stellungnahm e übergeben. Ebenfalls m it Schreiben 
vom 27. Juni 97 bestätigte das Im m issionsschutzam t die Festsetzung, die neu in den B-Plan aufge- 
noram en wurde.

2. Form ulierung der Festsetzung
Die Form ulierung zur Festsetzung der passiven Schallschutzm aßnahm en sollte wie 

folgt in den Bebauungsplan aufgenom m en werden:

gesetzliche Grundlage S 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
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Ifd. Beteiligung der Ämter

N r. W iedergabe des wesentlichen Inh alts

_____der Stellungnahm en__________________

Abwägungsvorschlag

Die betroffenen dieser nochm aligen Änderung wurden m it Schreiben vom 9. Juli 97 inform iert und 

zur Stellungnahm e aufgefordert.

Die um grenzten Flächen werden als Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schäd­

lichen Um welteinwirkungen festgesetzt.

Forderung, die zur Änderung der textlichen Festsetzung 6.2.2. Lärm schutz führten.Für die W ohngebäude und die Aufenthaltsräum e in Büro- und Gewerbegebäuden, die 

sich innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um weltein­

wirkungen befinden, sind folgende passive Schallschutzm aBnahm en bei der Errichtung 

vorzusehen:

- für den nach Bauvorlagenverordnung im bauaufsichtlichen Genehm igungsverfahren 

erforderlichen bautechnischen Schallschutznachweis ist zur Erm ittlung des erfor­
derlichen Schalldäm m aßes aller Außenbauteile der vorhandene AuBehlärm pegel 

zugrundezulegen,

- die W ohn- und Schlafräum e der W ohngebäude sind auf der von der Bundesstraße ab­

gewandten Hausseite anzuordnen,

- die zum Aufenthalt bestim m ten Freiflächen wie Terrassen sind auf der von der 

Bundesstraße abgewandten Hausseite anzuordnen,
für die ausreichende Belüftung der Schlaf- und Kinderzim m er ist bei Gewährlei­

stung des erforderlichen Schalldäm m m aßes aller Außenbauteile eine Luftwechselrate 

von 20 m 3/h und Person zu gewährleisten.

:
:

i

I
Ii

< zu 3.) Hinweis bleibt nach Abstim m ung zum B-Plan vom 23. Juni 97 ohne Auswirkung auf die 

Planinhalte

3. Hinweise

Ich m öchte darauf hinweisen, daß die W ohnqualität durch die Vorbelastung an Verkehrs­

lärm beeinträchtigt ist und die vorhandene Im m issionssituation eine Kennzeichnung 

nach S 9 Abs. 5. Nr. 1 BauGB der Flächen, auf denen W ohngebäude errichtet werden 

und auf denen die Orientierungwerte der DIN 18005 nicht gewährleistet werden können, 

erfordert.

I

*

1S
i;
3
1 9a Noch m alige Stellungnah m e vom 27. Juni 97Ü

f
i
n$

0

A us im m issionssch utzrech tlich er Sich t gebe ich Ih nen zur Änderung der Festsetzun­

gen des Bebauungsplanes "Ortseingang B 2 - Kanal" in Sch w edt/Oder folgendes 
bekannt.

E s besteh en k eine Bedenken bezü glich der textlich en Festsetzung des Bebauungsplanes 

unter Punkt 6.2.2.

keine Bedenken
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Lfd. Beteiligung der Äm ter
Nr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts
_____der Stellungnahm en__________________

Abwägungsvorschlag

W asser- und Schiffahrtsarat Eberswalde10

Nach Durchsicht Ihrer eingereichten'Unterlagen teile ich-Ihnen nund folgendes m it: 
Es gelten m eine Stellungnahm en zu o. g. Vorhaben vom 4.8.1993 sowie vom 15.4.1994. 
(liegen als Anlage bei) vollinhaltlich weiter.
Im wesentlichen sind die dort getroffenen Forderungen bezüglich Freihaltung eines 
Vorbehaltsstreifens für den geplanten Ausbau im o. g. überarbeiteten Entwurf 
berücksichtigt.

keine Bedenken

11 Zweckverband Ostuckerm ärkische W asserversorgung und Abwasserbehandlung

zu 1) Die Bedenken des ZOW A zur Festsetzung der m ax. Gebäudehöhe statt der Anzahl der Vollgeschosse 
im M ischgebiet wurden geprüft.
Auf Grundlage des S 16 (3) BauNVO sind im Bebauungsplan als M aß der baulichen Nutzung festzusetzen:

- 1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen 
2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen 

Für das M ischgebiet wurde in Überarbeitung des Entwurfes neben der Grundflächenzahl die m ögliche 

Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt, um bei der Errichtung gewerblicher Bauten m it größeren 
Geschoßhöhen als bei W ohngebäuden üblich an diesem Standort überdim ensionale Gebäude auszuschließen. 
Die Festsetzung bleibt unverändert.
Bedenken, die nicht zur Änderung des Planinhaltes führten.

Für die Erteilung der Zustim m ung des ZOW A zum o. g. Bebauungsplan ist die Fest­
setzung der im M ischgebiet zulässigen Vollgeschosse bzw. die Angabe der Bau­
m assenzahl erforderlich.
Eine Vor- und Entsorgung des links neben der Aral-Tankstelle vorhandenen Grund­
stückes ist laut Satzung des ZOW A nur als Hinterlieger m öglich.
Für die erforderliche Erschließung sind neben der Ausweisung von öffentlichem 

Verkehrsraum auch die finanziellen M ittel bei ZOW A zu beantragen.
Die Erschließung der noch nicht erschlossenen Grundstücke des allgem einen 
W ohngebietes hat, wie bereits bei der durchgeführten Erschließung, durch 

den Erschließungsträger zu erfolgen.

1.

2.

3.

zu 2-3.) Hinweise, die bei der Um setzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes (Realisierung) in 
Abstim m ung m it dem ZOW A zur berücksichtigen sind.

Hinweise ohne Auswirkung auf die Planinhalte

Stadtwerke Schwedt/Oder12

Hinweise, die bei der Um setzung des Bebauungsplanes in Abstim m ung m it den Stadtwerken zu berück­
sichtigen sind. W enn erforderlich, sind Um verlegungen von Leitungen durchzuführen.

Das Gebiet ist bereits m it Gas und Strom erschlossen. Bitte inform ieren Sie sich 
vor Aufnahm e der Erdarbeiten über die Lage unserer Versorgungsanlagen zur Ertei­

lung der Schachtgenehm igung.
Hinweise sind ohne Auswirkung auf die Planinhalte

fei
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Lfd. Beteiligung der Äm ter 

Nr. W iedergabe des wesentlichen Inhalts 
der Stellungnahm en__________ _______

Abwägungsvorschlag

W ir weisen Sie darauf hin, daü unsere Elektrokabal und Gasleitungen nicht 
Überbaut oder überpflanzt werden dürfen.
Das betrifft auch den unter Punkt 6.2.2. aufgeführten Lärm schutzwall. Sollten 
unsere Elektrokabel und Gasleitungen überbaut werden, stim m en wir dieser M aßnahm e

zu.

13 DÜBAU Gm bH

keine BedenkenDem vorliegenden Entwurf stim m e ich zu.

14 Evangelische Kirche
Lutherisches Pfarram t v. St. Katharinen keine Rückantwort, dam it keine Bedenken

/


